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Bekanntmachung 

der Haushaltssatzung 
des Landkreises Freyung-Grafenau 

für das Haushaltsjahr 2021 
 

I. 
 
Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung 
(LkrO) für den Freistaat Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
826, BayRS 2020-3-1-I), zuletzt geändert durch § 5 
Abs. 3 des Gesetzes vom 23.12.2019 (GVBl. S. 737) 
erlässt der Landkreis Freyung-Grafenau folgende 
Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt im Verwaltungs-
haushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 
82.830.000,00 Euro und im Vermögenshaushalt in 
den Einnahmen und Ausgaben mit 23.666.000,00 
Euro ab. 
 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 2.250.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt werden auf 6.000.000,00 Euro fest-
gesetzt. 
 
 

§ 4 
 

1. Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht 
gedeckten Bedarfs, der auf die kreisangehöri-
gen Gemeinden umzulegen ist (Kreisumlage), 
wird für das Haushaltsjahr 2021 auf 
43.000.024,80 Euro festgesetzt. 

 
2. Die Kreisumlage wird in Prozentsätzen der für 

die kreisangehörigen Gemeinden geltenden 
Steuerkraftzahlen sowie 80 Prozent der Schlüs-
selzuweisungen der kreisangehörigen Gemein-
den des vorangegangenen Haushaltsjahres 
bemessen (Umlagegrundlagen). 
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Die vom Bayer. Landesamt für Statistik und Da-
tenverarbeitung festgestellten Steuerkraftzah-
len lauten: 

 
Grundsteuer A         456.659 Euro 
Grundsteuer B      7.279.778 Euro 
Gewerbesteuer        27.489.860 Euro 
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer       30.796.413 Euro  
Umsatzsteuerbeteiligung            4.803.424 Euro  
 
80 % der Schlüsselzuweisungen der kreisange-
hörigen 
Gemeinden  2020       19.700.234 Euro  
 
Umlagegrundlage:        90.526.368 Euro 
 

3. Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird ein-
heitlich auf 47,50 v.H. der Umlagegrundlagen 
festgesetzt.  
 

4. Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeinde-
steuern, die der Landkreis auf gemeindefreien 
Grundstücken erhebt, werden wie folgt festge-
setzt: 
1. Grundsteuer  

a. für die land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe (A)       400 v.H. 

b. für die Grundstücke (B)  400 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer      300 v.H. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzei-
tigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushalts-
plan wird auf 10.000.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2021 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
Die Regierung von Niederbayern in Landshut hat 
als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan des Landkreises Freyung-
Grafenau für das Jahr 2021 mit Schreiben vom 

06.07.2021, Az. 12-1512.272-1-7, rechtsaufsicht-
lich gewürdigt und genehmigt. 
 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung des Landkreises Freyung-
Grafenau für das Jahr 2021 wird hiermit gemäß 
Art. 59 Absatz 3 der Landkreisordnung öffentlich 
bekannt gemacht.  
Der Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt bis 
zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Landratsamt Freyung-
Grafenau, Dienstgebäude Wolfstein, in 94078 
Freyung, Wolfkerstraße 3, Zimmer E11, während 
der allgemeinen Dienststunden öffentlich zur Ein-
sichtnahme auf. 
 
Freyung, 21.07.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
Gruber 
Landrat 

 
 
 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 12.07.2021 unter dem Aktenzeichen 
40-1-BG-326-2021 der DFMG Deutsche Funkturm 
GmbH, Dingolfinger Str. 1 - 11, 81673 München, 
eine Baugenehmigung für die Errichtung eines 
Gittermastes (h = 40,00 m) auf dem Grundstück 
Flurnummer 1183 der Gemarkung Waldenreut, 
Markt Perlesreut, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bay-



 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 36/2021 120 

 

erischen Verwaltungsgericht in Regensburg (Post-
fachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regens-
burg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regens-
burg) schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1) Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Ein-
reichung zur Niederschrift Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. 

– 1)Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ-
gen zum Verwaltungsgericht ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 301, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57173 wird empfohlen. 
 
Freyung, 30.07.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
einer Baugenehmigung  

gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Das Landratsamt Freyung-Grafenau hat mit Be-
scheid vom 26.07.2021 unter dem Aktenzeichen 
40-2-BG-394-2021 der DFMG Deutsche Funkturm 
GmbH, Dingolfinger Str. 1 - 11, 81673 München, 
eine Baugenehmigung für die Errichtung eines 
Stahlgittermastes (h = 36,15 m) inkl. Systemtech-
nik auf Fundamentplatte mit Außenanlagen auf 
dem Grundstück Flurnummer 740 der Gemarkung 
Schiefweg, Stadt Waldkirchen, erteilt. 
 
Da im vorliegenden Fall an mehr als 20 Nachbarn 
eine Zustellung der Baugenehmigung gemäß Art. 
66 Abs. 1 Satz 6 BayBO erfolgen müsste, wird die-
se nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch eine 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustel-
lung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung als 
bewirkt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bay-
erischen Verwaltungsgericht in Regensburg (Post-
fachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regens-
burg; Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regens-
burg) schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1) Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag ent-
halten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsät-
zen sollen bei schriftlicher Einreichung oder Ein-
reichung zur Niederschrift Abschriften für die üb-
rigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

– Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) wurde das 
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bau-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch ein-
zulegen. 

http://www.vgh.bayern.de/


 Amtsblatt des Landkreises Freyung-Grafenau Nr. 36/2021 121 

 

– Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfa-
cher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtliche Wirkungen. 

– 1)Nähere Informationen zur elektronischen 
Einlegung von Rechtsbehelfen sind der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu ent-
nehmen. 

– Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträ-
gen zum Verwaltungsgericht ein Gebühren-
vorschuss zu entrichten. 

 
Sonstige Hinweise 
Der Bescheid und die Akten des Baugenehmi-
gungsverfahrens können beim Bauamt des Land-
ratsamtes Freyung-Grafenau, Grafenauer Straße 
44, 94078 Freyung, Zi. Nr. 303, während der all-
gemeinen Geschäftszeiten eingesehen werden. 
Eine vorherige Terminvereinbarung unter 
08551/57175 wird empfohlen. 
 
Freyung, 30.07.2021 
Landratsamt Freyung-Grafenau 
 
 
Höcherl 
Regierungsdirektor 
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